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A. Einführung

Polizei, Stadtpolizei, Wachpolizei, Hilfspolizei, Freiwilliger Polizeidienst. Wie und 
woran erkennen Sie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sicherheitsak-
teuren und ist überall, wo Polizei draufsteht, auch Polizei drin?
Sie arbeiten in Wiesbaden und leben in Frankfurt am Main. In beiden Städten sind 
Ihnen schon Stadtpolizisten aufgefallen. Hat jeder Stadtpolizist, der Ihnen in Hes-
sen begegnet, die gleichen Aufgaben und Befugnisse? Wie können Sie dies fest-
stellen?
Sie sind mit Freunden freitags abends auf dem Friedberger Markt in Frankfurt am 
Main. Nach 22 Uhr werden Sie von einem Stadtpolizisten angesprochen und ge-
beten, den Platz zu verlassen. Darf er das?
Sie laufen mit ihrer Familie über den Frankfurter Weihnachtsmarkt. Ihnen kom-
men dabei verschiedene uniformierte und bewaffnete Sicherheitskräfte entgegen. 
Wie stellen Sie fest, zu welcher Behörde diese gehören und ob sie befugt sind, 
Schusswaffen zu tragen?
Sie begegnen abends auf der Straße vermehrt uniformiertem Sicherheitspersonal 
und stellen fest, dass häufiger Einsatzwagen von Sicherheitsbehörden durch Ihre 
Wohngegend fahren. Fühlen Sie sich dadurch sicherer oder verunsichert?

Blaue Uniformen, Streifenwagen, die mit Blaulicht und Einsatzsignal 
ausgestattet sind, und die Ermächtigung zur Anwendung von unmittelbarem 
Zwang, auch mit Hilfe von Schusswaffen. Dies ist nicht etwa die Beschrei-
bung der hessischen Landesvollzugspolizei, sondern die der Hilfspolizeibe-
amten1 in Frankfurt am Main, denen im Rahmen ihrer Aufgaben per Gesetz 
die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamten übertragen werden. Doch es 
sind nicht nur die Ausstattung und die Zuständigkeiten die denen der Polizei 
gleichkommen. Auch die Bezeichnung als Polizei trägt zu einer öffentlich 
wahrnehmbaren Verpolizeilichung der kommunalen Sicherheitsbehörden 
bei. Es ist damit eine „ ‚neue Unübersichtlichkeit‘ im Bereich der inneren 
Sicherheit“2 zu verzeichnen. In den deutschen Städten und Gemeinden sind 
verschiedenste Sicherheitsakteure unterwegs, die sich durch ein polizeiglei-
ches Erscheinungsbild, aber zum Teil völlig verschiedene Aufgaben und 
Befugnisse auszeichnen und den Bürgern so kaum eine Möglichkeit geben, 

1 In dieser Arbeit werden zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit des Textes 
nur die männlichen Pluralformen der Begriffe verwendet. Mit diesen Bezeichnungen 
sind jedoch sowohl Männer als auch Frauen gemeint.

2 Groß, Polizeien in Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung vom 
14.06.2012.
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die Akteure auseinanderzuhalten und zu erkennen, ob diese auch innerhalb 
ihrer Kompetenzen handeln und worin diese bestehen. Neben der Landes-
vollzugspolizei, die gemeint ist, wenn umgangssprachlich von Polizei die 
Rede ist, werden vermehrt kommunale Ordnungsdienste als Außen- und 
Vollzugsdienste der Ordnungsämter eingesetzt. Vervollständigt wird das 
Bild durch ehrenamtliche Hilfspolizisten und private Sicherheitsunterneh-
men. Es wird in der Literatur beispielsweise zwischen der öffentlichen Po-
lizei, zu der die Vollzugspolizei, die kommunalen Ordnungsdienste, aber 
auch die Bundespolizei gezählt werden, den privaten Sicherheitsdiensten, 
die als private Polizei beschrieben werden und den Zusammenschlüssen aus 
den verschiedenen, zum Teil auch privat organisierten, Sicherheitsakteuren 
unterschieden.3 Dieses „uniformierte ‚Angebot‘ “4 und die steigende Präsenz 
polizeigleicher Sicherheitskräfte sollen den Bürgern Sicherheit signalisieren 
und politische Handlungsfähigkeit demonstrieren.

Mit dem Schwerpunkt auf der Rechtslage in Hessen werden in dieser 
Arbeit, insbesondere am Beispiel der Stadtpolizei in Frankfurt am Main, die 
mit den Hilfspolizeibeamten verbundenen rechtlichen, begrifflichen und 
 sicherheitspolitischen Probleme aufgearbeitet. Dabei soll auch der Frage 
nachgegangen werden, warum es zu dieser Entwicklung und einer derarti-
gen Verpolizeilichung der kommunalen Sicherheitsakteure gekommen ist. 
Als eine Begründung wird in der Literatur genannt, dass sich die sozioöko-
nomische und sozialstrukturelle Situation in den Städten verändert habe und 
der Einsatz und die Zusammenarbeit mit städtischen Ordnungsdiensten und 
privaten Sicherheitsunternehmen sowie die Einbeziehung ehrenamtlich en-
gagierter Bürger in die Aufgabe Sicherheit aus der Modernisierung der 
Polizeiarbeit resultiere.5 Dieser Trend wird auch als die „Wiederentdeckung 
der Kommune als kontrollpolitischer Aktionsraum“ beschrieben.6 Denn es 
sind gerade die örtlichen Gegebenheiten, die Unordnung, Gefahren und 
Bedrohungen in den Kommunen entstehen lassen und dort von den Bürgern 
wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite liegen aber nicht nur gefah-
renabwehrrechtliche Maßnahmen, sondern auch potentielle Einwirkungs-
möglichkeiten, wie beispielsweise städtebauliche Bestimmungen oder eine 
lokale soziale Einbindung, in der Hand der Kommunen. Eine diese Faktoren 
aufgreifende und unterstützende kommunale Sicherheitspolitik, die gerade 
nicht nur aus polizeilichen Maßnahmen besteht, wird jedoch bisher noch 

3 Diese Einteilung findet sich bei Lauen, S. 286.
4 So auch Lange/Frevel, S. 132.
5 Lauen, S. 297.
6 So Beste, Zum Verhältnis von Polizei und profitorientierten Sicherheitsprodu-

zenten, S. 286, der sich aber auch auf die profitorientierten privaten Sicherheits-
dienstleister bezieht.
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nicht flächendeckend in Angriff genommen.7 Auch die personelle und finan-
zielle Entlastung des jeweiligen Bundeslandes, das verfassungsrechtlich für 
die Organisation, Ausstattung und Finanzierung der Polizei verantwortlich 
ist, kann als Grund für das Erstarken kommunaler Sicherheitskräfte angese-
hen werden. Eine weitere Erklärung für den vermehrten Einsatz von Hilfs-
polizeibeamten ist die Abschaffung des mittleren Dienstes in Hessen. Seit-
dem existieren nur noch der gehobene und der höhere Dienst. Die zweige-
teilte Laufbahn wurde notwendig, da Polizisten im Rahmen ihrer Tätigkeit 
vor immer größere Anforderungen gestellt wurden, so dass ihre Arbeit den 
Kriterien des gehobenen Dienstes entsprach. Daher musste auch eine immer 
bessere und professionellere Polizeiausbildung folgen, die auf diese verän-
derten Herausforderungen reagierte.8 Den Wegfall des mittleren Dienstes 
kompensieren seit dieser Änderung die Hilfspolizeibeamten und die Wach-
polizisten9, indem sie die Aufgaben übernehmen, für die die Polizei durch 
ihre höherwertige akademisierte Ausbildung nun überqualifiziert erscheint.10

Auffällig ist, dass trotz der Aktualität der Entwicklung hinsichtlich der 
Hilfspolizeibeamten und der kommunalen Sicherheitsakteure sowie der da-
mit verbundenen rechtlichen Probleme, aber auch der Änderungen im Si-
cherheitskonzept und Stadtbild der Städte und Gemeinden bisher wenig 
juristische Literatur zum benannten Thema zu finden ist. Lediglich einige 
Lehrbücher und Kommentare beschäftigen sich, zumeist jedoch nur am 
Rande, mit den sich historisch, begrifflich und rechtlich ergebenden Proble-
men.11 Es wird zum Teil vom „Ende der Entpolizeilichung“12 gesprochen, 
eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen einer solchen geschieht 
jedoch nicht vertieft. Hervorzuheben ist in der juristischen Literatur die 
Arbeit von Sebastian Söllner, der sich unter dem Titel „Die Verpolizeili-
chung – Grenzen, Chancen und Risiken einer neuen Sicherheitsarchitektur“ 
mit den Verpolizeilichungstendenzen auf kommunaler Ebene und den ver-
schiedenen in den Bundesländern eingerichteten kommunalen Ordnungspo-
lizeien, unter anderem auch am Beispiel von Frankfurt am Main, beschäftigt.

Auch Nathalie Hirschmann und Hermann Groß tragen mit ihrer Arbeit, 
„Polizierende Präsenz. Kommunale Sicherheitspolitik zwischen Polizei, 

7 Floeting, S. 66 f.; Braun, Wie bürgerliche Freiheitsrechte durch eine Kommuna-
lisierung und „Laisierung“ von Polizeiarbeit gefährdet werden, S. 172.

8 Groß/Frevel/Dams, S. 25.
9 Zur Unterscheidung siehe Kapitel D. II. Sicherheitsakteure in Hessen.
10 Zur Ausbildung auch Kapitel F. V. 2. Das Verhältnis von Ausbildung und 

Grundrechtsschutz.
11 Rachor, Rn. 41; Reimer, Rn. 222; Möller/Warg, Rn. 35. Ausführlich und kri-

tisch äußert sich dagegen Hornmann, zu § 99.
12 Rachor, Rn. 41; Söllner, S. 41.
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